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AACHENER VERKEHRSVERBUND  

 
 

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 
nach § 13 der Satzung für den Zweckverband AVV 

 
 

Wie bereits im Rahmen der Beratungen zu TOP 5 der Verbandsversammlung vom 
16.10.2008 dargelegt, wurden die dem ehemaligen § 13 „Fahrzeugförderung“ der alten Fas-
sung des ÖPNVG NRW zugrunde liegenden Mittel im Zuge der zum 01.01.2008 erfolgten 
Novellierung des ÖPNVG NRW mit der ehemaligen Aufgabenträgerpauschale gemäß § 14 
Abs. 2 ÖPNVG NRW (alt) zusammengefasst und ab diesem Jahr als ÖPNV-Pauschale 
gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (neu) den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen.  
 
Der Zweckverband AVV ist nach § 13 der seit 18.12.2007 gültigen neuen Satzung für den 
Zweckverband AVV Zuwendungsempfänger dieser neuen ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW. Laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln vom 07.01.2008 
beläuft sich die Zuwendung gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW für das Jahr 2008 auf 
insgesamt rd. 4.583 T€. Aufgeteilt auf die einzelnen Verbandsmitglieder belaufen sich die 
Zuwendungen auf 1.680.245,26 € für die Stadt Aachen, 1.271.377,36 € für den Kreis 
Aachen, 826.412,13 € für den Kreis Düren und 805.201,33 € für den Kreis Heinsberg. 
 
Von den vorgenannten Mitteln ist gem. § 13 Abs. 4 der Satzung für den Zweckverband AVV 
in Verbindung mit dem Beschluss Nr. 26/2007 der Verbandsversammlung vom 31.10.2007 
ein Anteil in Höhe von 145 T€ an jedes Verbandsmitglied weiterzuleiten, welchen diese für 
Zwecke des ÖPNV zu verwenden haben. Entsprechende Zuwendungsbescheide liegen den 
Verbandsmitgliedern vor. Die Auszahlung der Zuwendung durch den Zweckverband AVV ist 
bereits zu 75 % erfolgt, die verbleibenden 25 % werden noch im Dezember 2008 nach ent-
sprechendem Mitteleingang beim Zweckverband AVV ausgezahlt. 
 
Der verbleibende Betrag in Höhe von insgesamt rd. 4,0 Mio. € ist entsprechend der am 
16.10.2008 durch die Verbandsversammlung beschlossenen AVV-Förderrichtlinie zur Ver-
wendung der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW für die Förderung der Beschaffung neuer 
Fahrzeuge, sonstiger Investitionsmaßnahmen bzw. zur Abgeltung von Vorhaltekosten für 
Fahrzeuge zu verwenden. 
 
Die vorgenannten Mittel sind um Zinsgewinne, die der Zweckverband AVV im vergangenen 
Jahr durch Fahrzeugfördermittel infolge des Zeitraums zwischen dem Mitteleingang beim 
Zweckverband AVV und der Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen erwirtschaftet hat, 
aufzustocken. Diese Zinsgewinne belaufen sich im Jahr 2007 auf rd. 46 T€. Eine weitere 
Aufstockung kann sich noch durch Zinszahlungen von Verkehrsunternehmen ergeben, die 
die ihnen ausgezahlten Fördergelder nicht innerhalb der vorgegebenen Frist verwendet 
haben.  
 
Die Bearbeitung der Förderanträge für 2008 auf der Grundlage der neuen AVV-Förderricht-
linie ist weitestgehend abgeschlossen. Insgesamt liegen dem Zweckverband AVV Förder-
anträge in Bezug auf die Beschaffung neuer Fahrzeug von 18 Verkehrsunternehmen vor. 
Eine Übersicht über die vorgesehene Mittelverteilung im Bereich der investiven Fahrzeugför-
derung ist als Anlage beigefügt.  
 

Vorlage 19/2008 zu Top 7 
ZV-Versammlung am 19.12.2008 



Auf Wunsch des Kreis Heinsberg werden von den dem Verbandsmitglied Kreis Heinsberg im 
Rahmen der Fahrzeugförderung zufliessenden Fördermitteln 25 % - dies entspricht einem 
Mittelanteil in Höhe von rd. 165 T€ -  für die Abgeltung von Vorhaltekosten für Fahrzeuge 
gem. Pkt. 2.4 der Förderrichtlinie verwandt.  
 
Der verbleibende Anteil des Kreis Heinsberg sowie die gesamten im Rahmen der Fahrzeug-
förderung zur Verfügung stehenden Fördermittel der übrigen Verbandsmitglieder in Höhe 
von aktuell insgesamt rd. 3.884 T€ wird für die investive Förderung der Beschaffung neuer 
Fahrzeuge verwendet. 
 
Da die Bearbeitung der Förderanträge noch nicht bei allen an den einzelnen Fördermaß-
nahmen beteiligten Aufgabenträgern außerhalb des AVV abgeschlossen ist, konnte eine auf-
gabenträgerübergreifende Abstimmung der Fördermaßnahmen noch nicht endgültig vorge-
nommen werden. Da zudem auch jederzeit noch der Rückzug eines Antrages durch eines 
der antragstellenden Verkehrsunternehmen möglich ist, kann es noch zu geringfügigen 
Verschiebungen bei den Förderanteilen bzw. bei den Förderhöhen kommen. 
 
Aus der als Anlage beigefügten Verteilungsübersicht ist ersichtlich, dass nach derzeitigem 
Stand für die Förderung der Beschaffung neuer Fahrzeuge im Bereich der Stadt Aachen 
lediglich rd. 78,40 %, im Bereich des Kreises Aachen lediglich rd. 86,69 %, im Bereich des 
Kreises Düren lediglich rd. 78,81 % und im Bereich des Kreises Heinsberg lediglich rd. 
48,53 % der laut AVV-Förderrichtlinie grundsätzlich vorgesehenen Grundförderbeträge (z. B. 
88.000,-- € für einen Standardlinienomnibus) und für sonstige investive Maßnahmen keine 
Mittel mehr zur Verfügung stehen. 
 
Im Rahmen der Fahrzeugförderung mit den vorgenannten anteiligen Mitteln nach § 11 Abs. 2 
ÖPNVG NRW werden im Jahr 2008 die Beschaffung von AVV-weit insgesamt 24 
Standardlinienomnibussen, 24 Standardgelenkomnibussen und 2 Kleinbussen für den 
Einsatz im AVV-Linienverkehr maßgeblich und weitere Fahrzeuge mit einem geringen 
Förderanteil gefördert. Die Fahrzeuge müssen dem im Rahmen der neuen AVV-
Förderrichtlinie angepassten Kriterienkatalog für die Beschaffenheit von Linienomnibussen 
entsprechen. Somit ist gewährleistet, dass die neuen Fahrzeuge den Anforderungen 
hinsichtlich der Barrierefreiheit und des Umweltschutzes gerecht werden. 
 
In Bezug auf die Abgeltung von Fahrzeugvorhaltekosten im Kreis Heinsberg kann die 
Verteilung der zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von rd. 165 T€ aufgrund des 
noch andauernden Verfahrens zur Datenerhebung erst Anfang 2009 ermittelt werden. Eine 
Übersicht über die auf der Grundlage des Pkt. 2.4 der AVV-Förderrichtlinie vorgenommenen 
Verteilung wird der Verbandsversammlung in ihrer ersten Sitzung des kommenden Jahres 
zur Kenntnis gegeben. 
 
 
Beschlussempfehlung 19/2008 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der Verwendung der Fördermittel gemäß § 13 der Sat-
zung für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund in der dargestellten Weise zu. 
 
Im Hinblick auf die Ergebnisse der noch offenen Abstimmungsnotwendigkeiten sind die För-
dermaßnahmen bzw. Förderanteile entsprechend anzupassen. 
 
Die Verteilungsübersicht über die Mittel zur Abgeltung von Vorhaltekosten für Fahrzeuge im 
Kreis Heinsberg ist der Verbandsversammlung in ihrer ersten Sitzung des kommenden 
Jahres zur Kenntnis zu geben. 
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